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Kurztitel 

Vereinsgesetz 1951 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 233/1951 aufgehoben durch BGBl. Nr. 648/1987 

§/Artikel/Anlage 

§ 15 

Inkrafttretensdatum 

10.11.1951 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.1987 

Text 

  § 15. Von jeder Vereinsversammlung ist wenigstens 24 Stunden vorher, unter Angabe des Ortes und der Zeit 
ihrer Abhaltung, und, wenn sie öffentlich sein soll, auch hievon der im § 12 bezeichneten Behörde durch den 
Vorstand die Anzeige zu erstatten. (BGBl. Nr. 252/1947, § 1 Abs. 2.) 


